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zum Bebauungsplan Nr. 723 fur dos>Plongebiet 
~ Sta~tt~iI Steinheim 

0 L.ochenhege 
. .. ,·,. ', 

1.o Allgemeine5 
D<ls Gebiet ff Lachenheg~' wui,:ä.e fn den· vergangenen Jdirzehnten 

,,,durch Ei.nz.~,ivor,11abid•'\iri vnge,ördn~te:r-W~ise ~ncLohne dle e'.r-
' , f orderlichän 'e:x-self\i,~ßungsein~~.c~·tJnt•~~:: teif~e-fi~/ besiedelt. 

Versuche der ehe-~alig~n stod;{'steianhei~· die B~bau~ng 'durch einen 
Bebauungsplan: zu'''st~uern, · bii~·beri' ·a,~·s verschi~de·nJn Grunden · · 
ohne Erfolg~ 
Der vorliegende. Qebaui.mgsplarlentwurf. wurde noch .den örtlichen 
.G,~gebei;lhei \~~,ynt~t,Be,rijcki;i,~J.~:t;i~1.1rig Jder 8'3bo,up~:, ;~der _Eigen--: _ 

, tumsve._:rhäl ,nisse' \~9,d'e dfi1r.s·~hJ!~1:?i;9~n · tapof.r;9phi~~hen ond geo- · 
-logfs~en s'.i twot~it~~n-'~;feö~w':i-~eltti;; -, .. . . . -

Bt,s611d;.r·er .Wer:;t würde auf ::ettti:t: ~t·hnvoll~ StraßenflJhrong gelegt, · 
wobei die !'fcHfenbrunhenst~~ße, al~' ;Haüpterschl:ießurigsstraße 
d.ie:nt' imq U'Qer :.d~e Strnße ots,{zuy'ijeg"ebener Z~it du.rch eine voll
wertige Bohnunteff'Uhru1:1g· mit ·;der S 43 (Offen~qcher Landstraße) 
.verbunden we.rden k'ann „ It1nerh'o1b d~s, Gebietes .'.dienen' die Straßen 
ausschließlich ';('J·em· Än1'.ie9tllr.;._r-'t1_nd Ahtj:ienungsv~.rk~hr. 

200 Begrenzung 
Der Bebauungsplan Nr„ 723 'lachenhege' wird wie folgt be-
91·enzt ~ 

IM NORDEN 

IM OSTEN 

IM SÜDEN 

Ih ~JESTEN 

von einer Linie,., die ''beginnend am 6rundstuck Ge
mork',Jng Klein.:.S{e.iri:he{im, Flur· 4-, Flu·rstuck Nr. 605/1 in. e,inem, mi ttle1"t3n Ab.stand von ca,~ ( l~I m parallel zur 
Bohrilinie Hane1~--Öffenbach..;f rcmkfurt fn ijstlicher -
Richtu~g zum Ammel'.&cilchg'rob'en· und diesem f olgencl 
bt,s :zul;' 0$tgrenze dee F'l.u:i:-stüc:ks Flur 5, Nr. 384/4, 
verläuft, {Haus :Pfaffen.brunnenstraße Nr. 34a). 

von der Westgrenze des Grundstücks Flur 5, Flur
stuck Nr® 8. 

von der Pfaffenbrunnenstraße, beginnend bei Haus 
Nr. 17 bis Haus Nr. 11 sowie entlang der seitlichen 
bzw. rUckwtlrtigen Grundstucksgrenzen der Anwe•en 
Pfaffenbrunnenstraße Nr. 9 bis 1. 

von einem, Teilstück der P-fcrffenb:runne1'istraße-r 
welches die Pfaff eribnmnenstrc:ßc unter de,r Sohn
li.nie" hi~düt,n<mi.t der Off ~nbcicher Londstroße 
verbindet •. 
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3so Entwurf 

Der Bebauungsplan ist aus den Urtlichen Gegebenheiten 6 

det vorhand~nen Bebauung und der GelHndesituotion unter 
Berücksichtigung der Eige~tumsverhtiltnisse entwickelt 
worden. . 
Die Festsetzungen allgemeirier Art werden in den zu er
arbeitenden F1Hch,n~utzung$plan Ubernommen, so daß eine 
Ubereinstimmung zwisc~eid•m Fltichennutzungsplan und dem 
Bebauungsplan iLochenhege 8 herbeigefUhrt wird. 

3.1 Bauliche Nutzung 

Die innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Be
bouungsplones ausgewiesenen Baugebiete dienen vorwie.;. 
gend dem Wohnen. 
Im Mischgebiet befind•t sich noch ein Gewerbebetrieb. 
Eine Erweiterung dieses Betriebes ist nicht mc::Sglichu es 
is.t vielmehr- Ziel des Bebauungsplanes - auf lange Sicht 
auch im MI eine Wohnstruktur aufzubauen und dos gesamte 
Gebiet als Wohnsiedlon~ i~ peripherer Lage mit einer 
freizUgigen Bebauung ausz~statten. 
Die f1etgeietzte bauliche.Nutzung der Gebiete zeigt nur 
die oberen MBgiichkeiten der GrundstUcksausnutzung one 

3 Q .2 · Ve rkehrserschLießung 

Die Pfaf fenb.r·unnen.straße di.ent als Haupterschliefü.mgs
:stroße fUr·die,Bougebiete und kann auch einem wachsenden 
Verkehrsaufkommen gerec:ht·werden • .Es besteht avch die 
Möglic:hkei t, die Pfaf fenbrurmenst.rosse mittels der Straße 
Nr~ 0755 und einer BahnunterfUhrung an die Offenbacher 
Landst.rosse ( 8 43) anz:uschli.eßen um damit eine ver
besserte Verkehrsfuhrung und Entlastung des Verkehrs
k!'lotens B 43/45 am Bahnhof Hanau/Steinheim zu erzielen$ 
Die übrigen, im Plongebi~t liegenden Straßen dienen nur 
dem geringen Anliegerverkehr. 

4~o Topographie, Baugrund 

4~1 Geltindebeschaffenheit 

Das Gelclnde wurde in früheren Jtthren teilweise zur Ge
winnung von Basalt aus den lovostrHmen genutzt und in 
seiner Ob.e.rflöche erheblich verändert. Die durch Abbau 
der Steine entstandenen Gruben und Mulden wurden in
zwischen wieder zum Teil oufgefUll t und bebcwt. 
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ZurUckgeblieben sind unterschiedliche Berg-Tal-Bildungen 
du:rch die Lagerung von Schutt und Aushubmassen. 
Insgesamt bilden diese Gegebenheiten ein intereasantes 
Baugel~nde fUr die Einzelhausbebauung. 

4~2 Bodenverhtlltnisse 

Soweit die naturliche Bodenoberfläche belassen wurde oder 
durch AufschUttungen dichter Massen - die z~itlich ltlnger 
zurUckliegen - tragf~higes Gelände entstand, sind die 
Voraussetzungen fUr eine Bebauung uneingeschränkt gegeben. 

Bei den GrundstUcken 8 Gemarkung Klein-St'~inheim, Flur 5, 
FlurstUcke Nr. 388 - 391, muß die dort vorhandene Wasser
fltiche nach Genehmigung durah die Untere Wasserbehörde 
verfüllt und bei Bebauung eine den Regeln der Bau -
kunst gem~ße GrUndung der Bauwerke erfolgen. 

Das Bougebie,t (WA) sUdlich der .Pfaf fenbrunnenstraße lieg·t 
auf einer verfUllten Grube, die dort bereits errichteten 
GebHude lo~sen auf eine gute Verfestigu~d.des Untergrundes 
schließen.• 

5*o Ordnung von Grund und 86den 

Die Bildung neuer BaugrundstUcke und der Straßengrund
stUcke erfolgt durch eine Bodenordnungsmaßnahme nach dem 
Bundesbai/Jgeset.z. 

6 * o E:rschließlmgsonlogen 

6~ ·1 Die Wasserversorgung erfolgt durch den Zweckverband 
Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach in Weiskirchen. 
Der Versorgungsdruck urid die Versorgung mit Löschwasser 
können gewahrleistet werdenw · 

6~2 Abwasserleitungen 

Die Abwasserleitung erfolgt liber das noch zu erstellende 
Kanalsystem zur Kltironlage Hanau-Steinheim~ 



- IV 

Vom Tiefbauamt wurden zwei Vorschläge zur Abwasserbe
seitigung und zwar Vorschlag 1 Mischsystem, Vorschlag 
2 Trennsystem, ausge·arbei tet 8 wobei der Vorschlag 1 
kostengtinstiger ist. 

6.3 Elektrische .Versorgung 

Die Versorgung mit elektrischer Energie erfolgt durch 
· die Stadtwerke Offenbach Uber die Netzstation Nr. 23 
(Pfaffenbrurinenstroße la)e Von dieser Station soll 
auch der zusatzliche Leistungsbedarf gedeckt werden. 

7eo Kosten 

7~1 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau 
7.2 Tiefbaumaßnohmen Kanalisation 
7„3 Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung 

Gesamtkosten: 

ca. 
ca. 

DM 
DM 
DM 

350.000,--
700.000,--
70.000,--

DM 1„120.000,--

---------------------...,--------




